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Stans, 2. Juli 2019 

Neues Bundesgesetz über die pauschale Vergütung der Mehrwertsteuer auf den Emp-
fangsgebühren für Radio und Fernsehen. Stellungnahme 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Am 17. April 2019 hat das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und 
Kommunikation (UVEK) die Kantonsregierungen zu einer Stellungnahme zum neuen Bundes-
gesetz über die pauschale Vergütung der Mehrwertsteuer auf den Empfangsgebühren für Ra-
dio und Fernsehen eingeladen. Wir danken für die Gelegenheit dazu und lassen uns wie folgt 
vernehmen. 
 
Der Kanton Nidwalden begrüsst eine pauschale Vergütung der vom Bund von 2010 bis 2015 
erhobenen Mehrwertsteuer auf den Empfangsgebühren für Radio und Fernsehen. Eine Ein-
zelfallabwicklung erachten wir als nicht sinnvoll, da dies den Verwaltungsaufwand unverhält-
nismässig erhöhen würde.  
 
Unterstützt wird eine einfache Abwicklung für die Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahler, 
indem sie keine Gesuche einreichen müssen und nicht verpflichtet werden, die Forderung zu 
begründen und zu belegen. 
 
Zu den einzelnen Artikeln haben wir keine Bemerkungen anzubringen. 

Freundliche Grüsse 
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